
 
 

 

 

 

Benutzungsordnung der Turmkapelle Ligerz 

 

 

Grundsatz Die Turmkapelle Ligerz steht im Rahmen ihrer Öffnungszeiten (sommers 
6 bis 22 Uhr, winters 7 bis 19 Uhr) und unter prinzipieller Wahrung ihrer 
Würde grundsätzlich allen Menschen einzeln oder in Gemeinschaft offen.  

Priorität Kirchgemeindeeigene Nutzungen gehen vor. Solche umfassen 
Nutzungen im Umfeld von Veranstaltungen in der Kirche (namentlich 
Gottesdienste, Unterricht, Jugendarbeit und kulturelle Veranstaltungen) 
sowie in der Turmkapelle selber (namentlich spirituelle, kulturelle, 
pädagogische und gemeinschaftliche Anlässe der Kirchgemeinde und 
des Pfarramts). 

Verwaltung Die Sigristin führt eine Liste aller Anlässe und sorgt fallweise und nach 
Absprache für das Bereitstellen des benötigten Materials, Öffnung und 
Schliessung des Raums sowie dessen Reinigung. Sie kann Hilfskräfte 
beiziehen oder die Verantwortung für einzelne Anlässe oder Reihen 
delegieren. 

Drittnutzung Die zeitlich verbindliche, einmalige oder gelegentliche Nutzung der 
Turmkapelle durch Dritte ist fallweise möglich. Sie wird mit dem Pfarramt 
(im Verhinderungsfall mit dem Präsidium der Kirchgemeinde) vereinbart 
und mit der Sigristin zeitlich festgelegt. Bei der Nutzung durch mehrere 
Personen ist die haftende Person explizit zu benennen und in der Liste 
der Anlässe einzutragen. 
Eine verbindliche regelmässige Nutzung der Turmkapelle durch Dritte 
bedarf zwingend der Zustimmung des Rates und wird schriftlich geregelt. 
Die Einhaltung der Sorgfaltspflicht ist selbstverständlich; Nutzende haften 
für entstandenen Schaden. 

Finanzen Die Turmkapelle wird grundsätzlich nicht vermietet. Um eine freie Spende 
wird in Fällen gebeten, in denen die Nutzung Aufwand der Kirchgemeinde 
bedingt oder nach sich zieht. 

 

 

 

Der Kirchgemeinderat Ligerz 24.12..2009 


